Erhalten Mitglieder von bezirklichen Beiräten Sitzungsgeld?
Ehrenamtlich tätige Mitglieder von Beiräten erhalten Sitzungsgeld entsprechend dem Gesetz „Über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlung, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen“.

Voraussetzungen sind:

· die Einrichtung des Beirates ist durch Gesetz geregelt ,
· die Mitglieder sind gewählte und keine kooptierten Mitglieder.


Zu den Beiräten, die auf gesetzlicher Grundlage eingerichtet sind, zählen:



Beirat für Sozialhilfeangelegenheiten



Beirat für Integration (Ausländerbeirat)



Behindertenbeirat



Frauenbeirat



Bezirkliche Seniorinnen- und Seniorenvertretung.

Mitglieder im Beirat beim Jobcenter oder Mitglieder im Frauenbeirat für Stadtentwicklung - eine Einrichtung, die es z.B. in Mitte und Friedrichshain-Kreuzberg gibt – erhalten dagegen kein Sitzungsgeld. 

Kooptierte Mitglieder in Beiräten, z.B. Vertreter von Fraktionen im Behindertenbeirat, erhalten kein Sitzungsgeld.
